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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Protokoll vom 6. September 2022 	 Ni. 507 

Schlussbericht zum Programm „Einführung Lehrplan 21 im Kanton Thurgau" 

Mit RRB Nr. 909 vom 21. November 2017 schloss der Regierungsrat die kantonalen 
Arbeiten zur Einführung des Lehrplans 21 im Kanton Thurgau ab und beauftragte das 
Departement für Erziehung und Kultur (DEK), weitere Arbeiten zum neuen Lehrplan auf 
departementaler Ebene zu regeln (vgl. DEK-Entscheid „Kantonale Folgeaufträge zum 
Lehrplan Volksschule Thurgau" vom 23. November 2017). Zugleich wurde das Amt für 
Volksschule beauftragt, einen Schlussbericht zu den kantonalen Arbeiten vorzulegen. 

Der nun vorliegende Schlussbericht „Einführung Lehrplan 21 im Kanton Thurgau" do-
kumentiert die kantonalen Arbeiten, die Informations- und Kommunikationstätigkeit so-
wie die Öffentlichkeitsarbeit in den Jahren 2013 bis 2021. Zudem beschreibt er die kan-
tonale Evaluation der lokalen Umsetzung in den Schulen, enthält bilanzierende Aussa-
gen zur Finanzierung und zieht Schlussfolgerungen zuhanden ähnlicher Entwicklungs-
projekte. 

Auf Antrag des Departementes für Erziehung und Kultur 

beschliesst der Regierungsrat: 

1. Der Schlussbericht zum Programm „Einführung Lehrplan 21 im Kanton Thurgau" vom 
22. August 2022 wird zur Kenntnis genommen. 

2. Der Schlussbericht wird zusammen mit der Auftragsstudie „MuM Lehrplan" der Pä-
dagogischen Hochschule Thurgau auf der Website des Amts für Volksschule veröf-
fentlicht. 

3 Mitteilung an (inkl. Schlussbericht): 
Zustellung extern (durch AV) 
- Verband Thurgauer Schulgemeinden 
- Bildung Thurgau 
- Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Thurgau 
- Verband Trägerschaften Sonderschulen Thurgau 
- Privatschulen des Kantons Thurgau 
- Pädagogische Hochschule Thurgau 
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Zustellung intern 
- Amt für Volksschule 
- Amt für Mittel- und Hochschulen 
- Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
- Generalsekretariat DEK 
- Generalsekretariat DEK, Bildungsstatistik (durch DEK) 
- Rechtsdienst DEK (durch DEK) 

Für richtige Ausfertigung 

Der Staatsschreiber 
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